
  

 Stadt 
Tagesordnungspunkt 11 

 Neubrandenburg 
 

 x öffentlich 
 

  nicht öffentlich 
 

 Sitzungsdatum: 16.08.12 
 

 

Drucksachen-Nr.: V/775 

  

Beschluss-Nr.: 482/30/12 Beschlussdatum: 16.08.12 

  

Gegenstand: 1. vereinfachte Änderung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 22  

„Johannesstraße“ 

hier: Beschluss über die Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss) 

  

Einreicher: Oberbürgermeister 

  

Beschlussfassung durch:  Oberbürgermeister  Hauptausschuss 
     

  Betriebsausschuss x Stadtvertretung 
     

 

 

Beratung im: 

 

x 19.07.12 Hauptausschuss x 23.07.12 
Stadtentwicklungs- und 

Umweltausschuss 
      

x 02.08.12 Hauptausschuss   Kulturausschuss 
      

  Finanzausschuss   Schul- und Sportausschuss 
      

  Rechnungsprüfungsausschuss   Sozialausschuss 
      

  Betriebsausschuss   Umweltausschuss 
      

      
      

 

Neubrandenburg, 27.06.12 

 

 

 

Dr. Paul Krüger 

Oberbürgermeister 

 

 



2 
 

 
 
 

Beschlussvorschlag 
 

Auf der Grundlage 

 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 1. vereinfach-

ten Änderung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 22 „Johannesstraße“ und seiner Begründung in der Zeit 

vom 08.03.12  bis zum 11.04.12 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 
 

1. Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

1.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 5.8 

1.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (23.11.11) 15.2 

1.3 Untere Denkmalschutzbehörde (22.06.11, 24.10.11) 15.3 

1.4 Immissionsschutzbehörde (4.11.11) 

 

2. Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 
 

2.1 Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg (3.11.11.) 13.2 
 

3. Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  
 

3.1 Einzelhandelsverband Nord e.V. (13.11.11) 18.4 

 

4.  Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  
 

4.1 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (16.11.11) 4.4 

4.2 Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH (16.11.11) 6.1 

4.3 Untere Straßenbaubehörde (25.10.11) 2.12 

4.4 Untere Verkehrsbehörde (24.10.11) 2.50 

4.5 Landesamt für innere Verwaltung M-V (12.10.11) 11.2 

4.6 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (18.10.11) 13.1 

 

II. Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der 1. öffentlichen Auslegung 

 

1. Berücksichtigt werden (0) Stellungnahmen  

 

2.  Teilweise berücksichtigt werden (0) Stellungnahmen  

 

4. Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren (2) 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 
 

 in der Planzeichnung - Teil A: 
 

keine 
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 im Text-Teil B 

 

- Der Punkt .1.1.5. der textlichen Festsetzungen wird dahingehend ergänzt, dass auch im Mischgebiet 

Einzelhandel grundsätzlich ausgeschlossen wird.  

 

- Die fehlenden Rechtsgrundlagen der textlichen Festsetzungen 1.1.3 und 1.1.6 werden durch den  

§ 1 Abs. 10 BauNVO ergänzt.  

 

- Im Punkt 1.1.2 wird im Raumbezug das Wort – nördlich-gestrichen. 

 

 auf der Planurkunde 
 

Vermerk:  Die 1. vereinfachte Änderung ersetzt die Ursprungssatzung. 

 

 Aufnahme Hinweis: 
 

Denkmalschutz: 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist  

gemäß § 11 DSchG M-V (GVBl. Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1 vom 14.01.1998, S. 12 ff.) die  

zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle  

bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmal-  

pflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der  

Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes  

erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.  

 

 in der Begründung: 
 

Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. 
 



 
Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

1. vereinfachte Änderung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 22  
„Johannesstraße “ 

 
 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1bis 4.6 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

1. vereinfachte Änderung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 22  
„Johannesstraße “ 

 
 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.1.1 bis 4.6 

 
 
 
 
 



 

 

1.1, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

12.04.12 (5.8) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
 

 



 

 

1.1, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

23.11.11 (15.2) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: 
 
In der Begründung wurde der Hinweis aufgenommen, dass die 1. vereinfachte Änderung 
des einfachen Bebauungsplanes Nr. 22 Johannesstraße“ die Ursprungssatzung von 2005 
vollständig ersetzt.  
 
Der Hinweis wurde ebenfalls auf der Planurkunde vermerkt. 

 



 

 

 

1.1; Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

23.11.11 (15.2) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Zu I-Allgemeines, Pkt. 4: 
Die folgende Übersicht der vorgenommenen Änderungen im Vergleich zur  
zur Ursprungssatzung wurde Bestandteil der Begründung: 
 
 Festsetzung MI (anstelle GEe) für die Baufelder an Beseritzer Straße 

 
 Zulassung von nichtkerngebietstypischen Vergnügungsstätten als Ausnahme südlich 

der Johannesstraße im GE  
 

 Festsetzung eines SB-Marktes (Bestandsschutz) im Wohngebiet einschließlich Fest-
setzungen von Aktionsware (nicht mehr als 20% der Verkaufsfläche) 

 
 Aktualisierte Festsetzungen für Fachmarkt (GEe 4) auf der Grundlage der Neubran-

denburger Liste des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neubrandenburg 
 

 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen für die Baufelder 
im Mischgebiet und die eingeschränkten Gewerbegebiete 

 
 Festsetzung von Ausnahmen für Werksverkauf 

 
 Festsetzung von Handel mit Kfz, Kfz-Zubehör und Mineralölen ohne Einschränkung 

 
 Ausschluss von Kleinwindanlagen als Haupt- und Nebenanlagen in den Gewerbege-

bieten 
 



 

 

 
 

1.1, Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

23.11.11 (15.2) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu III- Sonstige Hinweise, Pkt. 1: 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan werden Ergänzungen vorgenommen.  
 
Es auf die die erheblich geringere Störanfälligkeit der Bauflächen südlich der Johannes-
straße verwiesen, die als Gewerbegebiet festgesetzt sind.  
 
Nördlich der Johannesstraße sollen Störungen auf die Umgebung (z. B. Zu- und 
Abfahrverkehr) insbesondere auf  die unmittelbar benachbarte Wohnnutzung und die 
Gemeinbedarfseinrichtung (Schule) reduziert bzw. vermieden werden. 
 
 
 



 

 

 

1.1, Seite 5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

23.11.11 (15.2) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Zu III, Pkt. 2: 
 
Der Punkt .1.1.5. der textlichen Festsetzungen wird dahingehend ergänzt, dass auch im 
Mischgebiet Einzelhandel grundsätzlich ausgeschlossen wird. Die Ausnahme für den 
Annexhandel bleibt bestehen. 
 
Zu III, Pkt. 3: 
 
Die fehlenden Rechtsgrundlagen der textlichen Festsetzungen 1.1.3 und 1.1.6 werden 
durch den § 1 Abs. 10 BauNVO ergänzt.  

 
 

Zu III, Pkt. 4: 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Im Punkt 1.1.2 wird im Raumbezug das Wort – nördlich-
gestrichen. 
 



 

 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

23.11.11 (15.2) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
Der Hinweis wird in den Bebauungsplan wie folgt aufgenommen. 
 
Denkmalschutz: 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt wer-
den, ist gemäß § 11 DSchG M-V (GVBl. Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1 vom 14.01.1998, 
S. 12 ff.) die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der 
Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 
Landesamtes für Bodendenkmal pflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verant-
wortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie 
zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werk-
tage nach Zugang der Anzeige. 
 
 
 
 



 

 

 

1.3, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

22.06.11 (15.3) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 

 
 
Das Bodendenkmal und der Gedenkstein (Baudenkmal) wurden in den Bebauungsplan 
nachrichtlich übernommen. 
 
 
 



 

 

 

1.3, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

22.06.11 (15.3) 
 

 
 
 



 

 

 

1.3, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

22.06.11 (15.3) 

 

 



 

 

 
 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

22.06.11 (15.2) 

 

 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Im Punkt 2.1 der textlichen Festsetzungen wurde darauf verwiesen, dass für einge-
schränkte Gewerbegebiete die Orientierungswerte eines Mischgebietes zulässig sind. 
Diese betragen 60/35 dB (A) Tag/Nacht. 

 



 

 

 
 

2.1, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

.3.11.11 (13.2) 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Die weka Holzbau GmbH hat Ihre ursprünglichen Erweiterungsabsichten in westliche 
Richtung nicht aufrechterhalten.  
 
Durch den Eigentümer der betreffenden Immobilie (Flurstücke 373/5 und 375/8 der Flur 
12) wurde eine beabsichtigte Aktivierung des Einkaufsmarktes angezeigt. Dieser genießt 
Bestandsschutz und  ist im allgemeinen Wohngebiet zur wohnungsnahen Versorgung 
zulässig.  
 
Weiterhin wird darauf verwiesen, dass die weka Holzbau GmbH planungsrechtlich seit 
jeher in einem eingeschränkten Gewerbegebiet angesiedelt ist. Hier gelten bekanntlich 
die gleichen Orientierungswerte wie für ein Mischgebiet. 
 



 

 

 

2.1, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

13.03.12 (13.2) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

13.03.11 (18.4) 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
Der Hinweis zur Neubrandenburger Liste wurde im Fachbereich überprüft. Es wurde 
klargestellt, dass die Sortimentslisten ausgiebig im Vorfeld der Erarbeitung des Kommu-
nalen Einzelhandelskonzeptes der Stadt Neubrandenburg diskutiert wurden. Eine Ände-
rung des Einzelhandelskonzeptes wird nicht befürwortet. 
 



 

 

 
 

4.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

16.11.11 (4.4) 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

16.11.11 (6.1) 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

 
 
  



 

 

 
 

 

4.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 
 

 
 

20.03.12 (2.12) 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 

 
 
 
  



 

 

 
 

4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

24.10.11 (2.5) 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

4.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
12.10.11 (11.2) 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 

 
 

 



 

 

 
 

4.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
18.10.11 (13.1) 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

1. vereinfachte Änderung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 22  
„Johannesstraße “ 

 
 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 



 

 

 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
 

 

 
 

25.10.11  
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
 
 

 



 

 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

25.10.11  
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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